
Im Verhinderungsfall können Sie eine Person Ihres Vertrauens mit der unten vorgedruckten 
Vollmacht beauftragen, Ihren neuen Personalausweis abzuholen. In diesem Fall hat die 
bevollmächtigte Person den eigenen Ausweis oder Pass vorzulegen. Zusätzlich ist Ihr alter 
Personalausweis bei der Abholung vorzulegen. 
 

 

Vollmacht 
zur Abholung meines neuen Personalausweises 

 
 
1. Bevollmächtigte Person 
 

Ich bevollmächtige ________________________ meinen Personalausweis 
abzuholen.           Name, Vorname 

 
 
2. Erklärung über den Erhalt des PIN-Briefes (§ 13 PAuswG) 
 

Mir wurde der Brief mit der PIN, der PuK und dem Sperrkennwort zum elektronischen 
Identitätsnachweis vom Ausweishersteller übersandt. 

 
  JA     NEIN 

 
 
3. Erklärung zum elektronischen Identitätsnachweis (§ 10 Abs. 1 PAuswG) 
 

 Ich möchte den elektronischen Identitätsnachweis nutzen. Mir ist bekannt, 
dass ich diese Funktion bei jeder Personalausweisbehörde auch nachträglich 
jederzeit wieder deaktivieren lassen kann. 

 
 Ich möchte den elektronischen Identitätsnachweis nicht nutzen. Mir ist 

bekannt, dass ich diese Funktion bei jeder Personalausweisbehörde auch 
nachträglich jederzeit wieder aktivieren lassen kann. 

 
 
 
 
 
Attendorn, den ______________   ______________________________ 
         Unterschrift 

 

 


